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98/2019 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40498-, 40499-19-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die wesentliche Änderung der Betriebsweise von zwei Windkraftanlagen als Teil ei-
ner Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 

mehr als 20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau 
 
 
Die Sujus Windkraft GbR, An der Tigge 22a, 59469 Ense beantragt für die Standorte Lichtenau, 
Gemarkung Atteln, Flur 2, Flurstücke 25 und 26, jeweils eine Genehmigung nach § 16 des 
Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebswei-
se von zwei Windkraftanlagen. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebs-
beschränkungen. 
 
Die v. g. Anlagen sind Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer all-
gemeinen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien 
der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu be-
rücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prü-
fung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblicher 
Grund für die Feststellung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben kann, war der von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicher-
heit der benachbarten Anlagen im Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet 
ist, wenn Drittanlagen Abschaltungen zugunsten der nun zu ändernden WEA übernehmen. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Kasmann 
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99/2019 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40500-19-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Windkraftanlage als Teil einer 
Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr 

als 20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau 
 
 
Herr Christian Schlösser, Zur Landwehr 36, 59469 Ense beantragt für den Standort Lichtenau, 
Gemarkung Atteln, Flur 3, Flurstücke 8 und 93, eine Genehmigung nach § 16 des Bundes – 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer 
Windkraftanlage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkun-
gen. 
 
Die v. g. Anlage ist lt. Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer all-
gemeinen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien 
der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu be-
rücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prü-
fung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblicher 
Grund für die Feststellung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben kann, war der von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicher-
heit der benachbarten Anlagen im Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet 
ist, wenn eine Drittanlage Abschaltungen zugunsten der nun zu ändernden WEA übernimmt. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Kasmann 
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100/20149  
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40501-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Windkraftanlage als Teil einer 
Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 

20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau 
 
 
Die WKA Dahlgrund GbR, Wilhardstr. 5, 33154 Salzkotten beantragt für den Standort Lichtenau, 
Gemarkung Henglarn, Flur 9, Flurstück 4, eine Genehmigung nach § 16 des Bundes – Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Windkraftan-
lage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkungen. 
 
Die v. g. Anlage ist lt. Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der 
Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichti-
gen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblicher Grund für die 
Feststellung, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
kann, war der von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der benach-
barten Anlagen im Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet ist, wenn eine 
Drittanlage Abschaltungen zugunsten der nun zu ändernden WEA übernimmt. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Kasmann 
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101/2019 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.. 66.3/41974-18-600 
 

Immissionsschutz 
 

Windkraft Rönickerfeld 3 GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon 
E-82 E2 in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück 24 
 

Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 
 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Windkraft Röni-
ckerfeld 3 GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 21.03.2019 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 
BImSchG zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-82 
E2 durch Leistungserhöhung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 
4.BImSchV zuzuordnen. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
28.03.2019 bis einschließlich dem 10.04.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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102/2019 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
Az.: 66.3/41972-18-600 

 
Immissionsschutz 

 
Helios Wind GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn 

 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon 

E-82 E2 in Paderborn, Gemarkung Neuenbeken, Flur 14, Flurstück 108 
 

Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 
 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Helios Wind GmbH 
& Co. KG mit Bescheid vom 21.03.2019 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 BImSchG zur we-
sentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-82 E2 durch Leis-
tungserhöhung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zu-
zuordnen. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
28.03.2019 bis einschließlich dem 10.04.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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103/2019 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/42194-17-600 

 
Immissionsschutz 

 
Lichtenauer Bürgerwind GmbH & Co. KG, Lange Str. 14, 33165 Lichtenau 

 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes von zwei Windkraftanlagen vom Typ 

Enercon E-115 in Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 3, Flurstücke 126 und 134 
 

Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 
 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Lichtenauer Bür-
gerwind GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 22.03.2019 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 
BImSchG zur wesentlichen Änderung des Betriebes von zwei Windkraftanlagen vom Typ Enercon 
E-115 durch Leistungserhöhung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 
4.BImSchV zuzuordnen. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
28.03.2019 bis einschließlich dem 10.04.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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104/2019 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/42213-17-600 

 
Immissionsschutz 

 
Bürgerwind Buchgarten GmbH & Co. KG, Lange Str. 14, 33165 Lichtenau 

 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon 

E-115 in Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 1, Flurstück 3 
 

Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Bürgerwind Buch-
garten GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 22.03.2019 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 BIm-
SchG zur wesentlichen Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 
durch Leistungserhöhung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 
4.BImSchV zuzuordnen. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
28.03.2019 bis einschließlich dem 10.04.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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105/2019 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
Az.: 66.3/42013-17-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Planungsgemeinschaft Hassel GmbH, Kuterstr. 4, 33165 Lichtenau 
 

Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes von vier Windkraftanlagen (1 x Typ Ener-
con E-92, 3 x Typ Enercon E-115) in Lichtenau, Gemarkung Grundsteinheim, Flur 7, Flurstück 227 
und Flur 1, Flurstücke 2, 28, und 129 
 
Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Betriebes 
 

Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie § 27 des Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Planungsgemein-
schaft Hassel GmbH mit Bescheid vom 22.03.2019 die Genehmigung gemäß §§ 6 und 16 BIm-
SchG zur wesentlichen Änderung des Betriebes von vier Windkraftanlagen (1 x Typ Enercon E-92, 
3 x Typ Enercon E-115) durch Leistungserhöhung zur Nachtzeit erteilt wurde. Die v. g. Anlage ist 
der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes.  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
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Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
28.03.2019 bis einschließlich dem 10.04.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im 
Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter www.uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
 

 
 
 
 

 


